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Grossratsbeschluss 
  

Datum GR-Sitzung: 4. Juni 2025 

Geschäftsnummer: 2024.GSI.2766 

  

Ärztliche Weiterbildung: Finanzierung der Leistungen ambulanter Leistungserbringer. Zusatzkre-

dit zu GRB 520 vom 12. September 2023 

1. Gegenstand 

Mit RRB 971 vom 18. September 2024 hat der Regierungsrat die Gesundheits-, Sozial- und In-tegrati-

onsdirektion (GSI) beauftragt, auf den 1. Januar 2026 Massnahmen zur dauerhaften Ver-besserung der 

Rahmenbedingungen der Spitäler im Kanton Bern vorzubereiten, dies namentlich im Bereich der ärztli-

chen und pharmazeutischen Weiterbildung. Aufgrund der ungenügenden Kostendeckung der derzeit ge-

währten Beiträge beschloss der Regierungsrat im Grundsatz eine Anpassung der pauschalen Abgel-

tungsunterstützung für Weiterbildungsleistungen um je CHF 15'000 pro Vollzeitstelle in Weiterbildung auf 

neu CHF 30’000. 

 

Mit RRB Nr. 59 vom 29. Januar 2025 hat der Regierungsrat unter Berücksichtigung der Planungserklä-

rung 6a.4 Michel zum Budget 2025 und Aufgaben-/Finanzplan 2026-2028 und der verbesserten finanz-

politischen Ausgangslage beschlossen, die Abgeltungen für die ärztlichen und pharmazeutische Weiter-

bildung bereits für das Jahr 2025 zu erhöhen. 

 

Im Sinne der Gleichbehandlung soll dies zur Stärkung der ambulanten Versorgung auch im Bereich der 

ambulanten Leistungserbringer umgesetzt werden. Die Erhöhung soll, unter Vorbehalt des Finanzrefe-

rendums, ebenfalls auf den 1. Januar 2025 erfolgen. Zu diesem Zweck ist ein Zusatzkredit zum GRB 520 

vom 12. September 2023 (2021.GSI.2849) nötig. 

2. Rechtsgrundlagen 

‒ Gesundheitsgesetz vom 2. Dezember 1984 (GesG; BSG 811.01), Art. 4 und Art. 8  

‒ Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG; BSG 620.0), Art. 28, Art. 30 Abs. 1, Art. 35 und Art. 

36 

‒ Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV; BSG 621.1), Art. 25  

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe 

Es handelt sich um eine neue wiederkehrende Ausgabe. 

4. Massgebende Kreditsumme 

Bereits bewilligter Kredit (GRB 520) CHF 975’000 (pro Jahr) 
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Zu bewilligender Zusatzkredit für die Jahre 

2025, 2026 und 2027  

CHF 975'000 (pro Jahr) 

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr 

Zusatzkredit 

Konto 363500000 

Produktgruppe Gesundheitsversorgung 

Rechnungsjahre 2025, 2026 und 2027 

Der Zusatzkredit ist im aktuellen Budget 2025 sowie Aufgaben-/Finanzplan 2026 - 2028 noch nicht enthal-

ten. Er wird im Jahr 2025 voraussichtlich im Rahmen des Globalbudgets der Produktgruppe Gesundheits-

versorgung kompensiert. Für die kommenden Jahre werden die erforderlichen Mittel im Rahmen der Fi-

nanzplanung eingestellt werden. 

6. Begründung 

Der Regierungsrat will mit dieser Massnahme die ambulanten Leistungserbringer gleich behandeln wie 

die Spitäler, bei denen ebenfalls beschlossen wurde, die Abgeltungsunterstützung für Weiterbildungsleis-

tungen rückwirkend auf den 1. Januar 2025 zu erhöhen. 

7. Finanzreferendum 

Diese Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publi-

zieren. 

 

 

 

Bern, 4. Juni 2025 Im Namen des Grossen Rates 

  

 

 

  

 Edith Siegenthaler 

Präsidentin 

 Patrick Trees 

Generalsekretär 
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Fakultatives Finanzreferendum 

Gegen diesen Ausgabenbeschluss, welcher in der Sommersession 2025 vom Grossen Rat beschlossen 

worden ist, kann die Volksabstimmung (Referendum) verlangt werden (Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c 

der Kantonsverfassung). 

 

Für das Sammeln und Einreichen von Unterschriften (mindestens 10 000 in kantonalen Angelegenheiten 

stimmberechtigte Personen) sind Artikel 123–132 des Gesetzes vom 5. Juni 2012 über die politischen 

Rechte massgebend. 

 

Beginn der Referendumsfrist:    2. Juli 2025 

 

Ablauf der Referendumsfrist (Unterschriften zur 

Beglaubigung bei der Gemeinde deponiert):   2. Oktober 2025 

 

Abgabe der beglaubigten Unterschriften bei der 

Staatskanzlei:      3. November 2025 
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